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3. SONDERNUMMER 

 

 
 98. Wahl des Dekans für Doktoratsstudien 
 99. Wahl des stellvertretenden Dekans für Doktoratsstudien 
100.  Richtlinie des Senates: Habilitationsrichtlinien der Medizinischen Universität Graz – Änderung und Wiederverlautbarung 
101.  Richtlinien des Senates: Richtlinien der Medizinischen Universität Graz (MUG) betreffend das Verfahren für die Verleihung  

   des Titels einer Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors 
 102.  Richtlinien des Senates: Richtlinie der Medizinischen Universität Graz (MUG) für die Erstellung einer Diplomarbeit oder  
   Masterarbeit  
 103.  Satzungsteil: Studienrecht - Änderungen  

 

 
98. 
Wahl des Dekans für Doktoratsstudien 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof.Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 25.06.2014 gemäß § 10a des Satzungsteiles  
Studienrecht 
 
Herrn Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter HOLZER 
zum Dekan für Doktoratsstudien  
für die Funktionsperiode 01.10.2014 - 30.09.2017  
 
bestellt hat.  
 

Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 

 
 
99. 
Wahl des stellvertretenden Dekans für Doktoratsstudien 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof.Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 25.06.2014 gemäß § 10a des Satzungsteiles  
Studienrecht 
 
Herrn Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Christian WADSACK, PhD.  
zum stellvertretenden Dekan für Doktoratsstudien  
für die Funktionsperiode 01.10.2014 - 30.09.2017  
 
bestellt hat.  
 

Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 

 
 
100.  
Richtlinien des Senates: Habilitationsrichtlinien der Medizinischen Universität Graz - Änderung 
und Wiederverlautbarung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 25.6.2014 gemäß § 25 Abs. 1 Z 15 UG idgF  
folgende Habilitationsrichtlinien der Medizinischen Universität Graz beschlossen hat: 
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101. 
Richtlinien des Senates: Richtlinien der Medizinischen Universität Graz (MUG) betreffend das  
Verfahren für die Verleihung des Titels einer Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 25.06.2014 gemäß § 25 Abs. 1 Z 15 UG idgF  
folgende geänderte Richtlinie beschlossen hat: 
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102. 
Richtlinien des Senates: Richtlinie der Medizinischen Universität Graz (MUG) für die Erstellung 
einer Diplomarbeit oder Masterarbeit  
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 25.06.2014 gemäß § 25 Abs. 1 Z 15 UG idgF  
folgende Richtlinie beschlossen hat: 
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103. 
Satzungsteil: Studienrecht - Änderungen  
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 25.06.2014 auf Vorschlag des Rektorates vom 
17.06.2014 folgende Satzungsänderungen beschlossen hat: 
 
TEIL STUDIENRECHT: 
 
§ 5. Einteilung des Studienjahres  
Eingefügt im Abs. 1: 
(1) Das Studienjahr besteht aus dem Wintersemester, dem Sommersemester und der lehrveranstaltungs-
freien Zeit. Es beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des folgenden Jahres. „Abweichende 
Regelungen für das „Klinisch-Praktische Jahr“, Famulaturen und klinische Praktika, sofern im Curriculum 
vorgesehen, sind zulässig.“ 
 
§ 7. Wahl und Funktionsperiode der Studienrektorin bzw. des Studienrektors 
Eingefügt bzw. Änderung im Abs. 1: 
(1) Die Studienrektorin bzw. der Studienrektor wird vom Senat für eine Funktionsperiode von „drei“  
Jahren, „jedenfalls bis zum Amtsantritt der neu gewählten Studienrektorin bzw. des neu gewählten  
Studienrektors“ aus dem Kreis der „qualifizierten“ Universitätsangehörigen gewählt, wobei die Vize-
rektorin bzw. der Vizerektor für Lehre auf jeden Fall zur Wahl steht. „Die erforderliche Qualifikation ist 
dem Anforderungsprofil zu entnehmen, das vor jedem Wahlgang der Wahlankündigung beigelegt wird.“ 
Die Vertreter und Vertreterinnen der im § 94 (2) Z 2 UG genannten Gruppe und der Studierenden im  
Senat führen bei der Wahl zwei Stimmen. Die mehrmalige Wiederwahl ist zulässig.  
 
§ 37. Anmeldung zu Fachprüfungen und kommissionellen Prüfungen 
Abs. 6 wird gestrichen 

 
§ 42. Wiederholung von Prüfungen 
Absatz wird wie folgt ersetzt: 

„Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen viermal zu wiederholen.“  

Abs. 2 u. 3 werden gestrichen, sodass die Nummerierung der Absätze entfällt. 

 
Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 

Vorsitzender des Senates 
 
 
 


